
1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) und der nachfolgenden Bestimmungen die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers soweit
es sich um eine unmittelbar oder mittelbar mit der
Jagd in Verbindung stehende Tätigkeit oder Unterlas-
sung handelt.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers

2.1 aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und
Geschossen, auch außerhalb der Jagd, nicht jedoch
zu strafbaren Handlungen;

2.2 aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr;
2.3 aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagd-

schutz;
2.4 aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden)

von anerkannten Jagdgebrauchshunden und/oder
Jagdfalken, auch außerhalb der Jagd;
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters,
sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist;

2.5 als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeu-
gen, nicht jedoch Motorbooten, mit Hilfsmotor verse-
henen Fahrzeugen jeder Art sowie Segelbooten/Segel-
brettern;

2.6 als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Per-
sonen (z. B. Berufsjäger, Jagdaufseher oder Treiber).
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
– der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-

mers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des Jagdbetriebes oder eines Tei-
les desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;
ausgenommen Jagdscheininhaber und Tätigkeiten,
für die der Besitz eines Jagdscheines gesetzlich
vorgeschrieben ist.

– der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die
sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen
verursachen; ausgenommen Jagdscheininhaber
und Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdschei-
nes gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB
VII) handelt. 
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

2.7 aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden. 
2.8 aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung jagdlicher Ein-

richtungen, wie Hochsitze, Jagdhütten, Fallen und
dergleichen. 

2.9 aus dem erlaubten Bejagen und Erlegen von Tieren,
die nicht dem Jagdrecht unterliegen (z. B. Gehegewild,
entlaufene Rinder, Rabenvögel etc.) sowie von Kanin-
chen, Tauben und dergleichen in befriedeten Bezirken.

2.10 aus dem Inverkehrbringen von Wild bzw. Wildbret.
2.11 aus der Erstellung von Bescheinigungen als „kundige

Person“ nach EG-Verordnung Nr. 853/2004 Anhang III,
Abschnitt IV.

3. Risikoabgrenzungen
3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

– aus Wildschaden;
– aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcha-

rakter, insbesondere punitive oder exemplary da-
mages;

– aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270
und den damit im Zusammenhang stehenden Re-
gressansprüchen nach Art. 1147 des französischen

Code  Civil oder gleichartiger Bestimmungen ande-
rer Länder.

3.2 Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge
3.2.1 Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gerauch von

Kraft- und Wasserfahrzeugen gilt: 
3.2.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraft-
fahrzeuganhängers verursachen.

3.2.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden (siehe aber
Ziffer 2.5).

3.2.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten. 

3.2.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 3.2.1.1 und 3.2.1.2 genann-
ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeug -
anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im
Sinne dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Per-
sonen Hal ter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und
wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt
wird. 

3.2.2. Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von
Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

3.2.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer ei-
nes Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden.

3.2.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten. 

3.2.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder

Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile
ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahr-
zeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahr-
zeuge bestimmt waren;

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen, den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder
Raum fahrzeuge.

4. Außerdem gilt:

4.1 Für die Jagd-Haftpflichtversicherung ausländischer
Jäger
Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich
nur auf gesetzliche Haftpflichtansprüche nach deut-
schem Recht und auf Haftpflichtstreitigkeiten vor
deutschen Gerichten.

4.2 Für die Fortsetzung der Jagd-Haftpflichtversicherung
nach dem Tod des Versicherungsnehmers
Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des
Todes des Versicherungsnehmers bis zum Ende der
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laufenden Versicherungsperiode fort. Ausgenommen
sind Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheines
gesetzlich vorgeschrieben ist.

4.3 Eingeschlossen sind in Abänderung von Ziffer 7.5.1
AHB gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen
Personenschäden von Angehörigen des Versiche -
rungs  nehmers aus Schäden, die durch den Gebrauch
von Schuss waffen entstanden sind.

4.4 Der Versicherer verzichtet auf ausdrücklichen Wunsch
des Versicherungsnehmers auf den Einwand des nicht
vorhandenen Verschuldens, sofern dieser während der
Jagdausübung durch den Gebrauch einer Schusswaf-
fe einen Personenschaden zwar verursacht, aber nicht
verschuldet hat (z. B. Jagdunfall durch Querschlä-
ger).
Dieser Verzicht gilt nicht, wenn und soweit der Ge-
schädigte in der Lage ist, Ersatz seines Schadens von
einem anderen Schadensversicherer oder von einem
Sozialversicherungsträger zu erlangen. Die Regelun-
gen des § 117 (3) VVG gelten analog. Ein Mitverschul-
den des Geschädigten wird angerechnet.
Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche we-
gen seiner Aufwendungen gegen Schadenersatz -
pflichtige Dritte (z. B. Mitverursacher) vor.

4.5 Vermögensschäden
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne
der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die wäh -
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schä den 
– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten
oder sonstige Leistungen;

– durch Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Er-
schütterungen); 

– aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-,
Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

– aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

– aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-

und Kostenanschlägen;
– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen

an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie
aus fehlerhafter und/oder unterlassener Kontroll-
tätigkeit;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit

– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wie-
derherstellung;

– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektro-
nischer Daten;

– Rationalisierung und Automatisierung;
– Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-

anstaltung;
– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

– aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten;

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organe im Zusammenhang stehen.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung
siehe Versicherungsschein

4.6 Abhandenkommen und Beschädigung fremder be-
weglicher Sachen
Eingeschlossen ist – im Sinne von Ziffer 2.2 AHB und
abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-

pflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhan-
denkommen oder der Beschädigung von fremden be-
weglichen Sachen, die aus Anlass der versicherten
Tätigkeit gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder
die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-
ges sind, auch solcher Sachen, die dem Versiche-
rungsnehmer kurzfristig zum Gebrauch überlassen
wurden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
 Abhandenkommen oder der Beschädigung von 
– Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen,
– Schlüsseln,
– Geld, Wertapapieren, Sparbüchern, Scheck- und

Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten und anderen
Wertsachen. 

Ferner sind ausgeschlossen Ansprüche wegen Abnut-
zung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung sie-
he Versicherungsschein.

4.7 Mietsachschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden und
alle sich daraus ergebender Vermögensschäden, die
entstehen 
– anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an ge-

mieteten Räumlichkeiten;
– an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht

jedoch an Grundstücken);
– durch Jagdgebrauchshunde gemäß Ziffer 2.4 be-

steht darüber hinaus auch Versicherungsschutz an
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken
gemieteten Räumen in Gebäuden. 

Ausgeschlossen bleiben 
– Ansprüche wegen Schäden an Leasingobjekten;
– Ansprüche, die durch eine sonstige Versicherung

des Versicherungsnehmers zu seinen Gunsten ge-
deckt sind oder soweit sich der Versicherungsneh-
mer hiergegen selbst versichern kann. Dies gilt
nicht, wenn über eine anderweitig bestehende Ver-
sicherung keine Leistung zu erlangen ist;

– Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie
übermäßiger Beanspruchung;

– Ansprüche wegen Schäden an Heizungs-, Maschi-
nen-, Produktions-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligung sie-
he Versicherungsschein.
Die Selbstbeteiligung gilt grundsätzlich nicht für Versi-
cherungsfälle bei Dienst- und Geschäftsreisen.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.8 Erweiterter Strafrechtsschutz
Ziffer 5.3 AHB erhält folgende Fassung: „In einem
Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen un-
ter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-
spruch zur Folge haben kann, übernimmt der Versi-
cherer die Gerichtskosten sowie die gebührenord-
nungsmäßigen – ggf. auch die mit dem Versicherer
besonders vereinbarten höheren – Kosten der Vertei-
digung“.
Anstelle von Ziffer 6.5 und Ziffer 6.6 AHB gilt Folgen-
des: „Die Aufwendungen des Versicherers gemäß Ab-
satz 1 werden nicht als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet“. 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben
Geldbußen, Geldstrafen und Strafvollstreckungskos -
ten.

4.9 Auslandsschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommen-
den Versicherungsfällen. Das gilt auch für die Inan-
spruchnahme als Halter oder Führer von Jagdhunden.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche
gegen den Versicherungsnehmer und die unter Zif-
fer 2.6 genannten Personen aus Arbeitsunfällen und
Be rufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozial-



gesetzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9
AHB).
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kos ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekos ten, die dem Versicherer nicht selbst entste-
hen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in
der Euro päischen Währungsunion gelegenen Geldin-
stitut angewiesen ist.
Auf die nicht versicherten Tatbestände (Ziffer 3) wird
besonders hingewiesen.
Wichtiger Hinweis:
Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haft-
pflichtschäden besteht, werden die jeweils geltenden
Bestimmungen durch den deutschen Versicherungs-
schutz in der Regel nicht erfüllt.

4.10 Gewässerschäden
Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziffer 7.10.2 AHB ist
für die Haftpflichtversicherung von Jägern nicht anzu-
wenden.
Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko
(außer Anlagenrisiko) im Rahmen des Vertrages zu
nachfolgenden Bedingungen:

4.10.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
mittelbare oder unmittelbare Folgen von Veränderun-
gen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich
des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme
der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung
von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungs-
schutz hierfür wird ausschließlich durch gesonderten
Vertrag gewährt).

4.10.2 Kleingebinde
Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus
anderen Versicherungen erlangt werden können, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen in Behältnissen bis zu 60 Liter
Fassungsvermögen, sofern diese zu dem Anwesen
gehören und das Gesamtfassungsvermögen der vor-
handenen Kleingebinde 1.000 Liter nicht übersteigt
sowie aus der Verwendung dieser Stoffe.
Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die
Mitversicherung. Ziffer 3.1.2 AHB (Erhöhung und Er-
weiterung des versicherten Risikos) und Ziffer 3.1.3
und Ziffer 4 AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine
Anwendung.

4.10.3 Rettungskosten
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gut-
achterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungs-
leistung die Versicherungssumme für Sachschäden
nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten
bleibt es bei der Regelung der AHB. Auf Weisung des
Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachter kos ten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die
Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen.
Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung
des Versicherers.

4.10.4 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abwei-

chen von den dem Gewässerschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügun-
gen herbeigeführt haben.

4.10.5 Höhere Gewalt etc.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen.
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

4.11 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG)

4.11.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB öf-
fentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensge-
setz (USchadG) , soweit während der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrages
– die schadenverursachenden Emissionen plötzlich,

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt
gelangt sind oder 

– die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-
artig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den durch Lagerung, Verwendung oder anderen Um-
gang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich
dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstrukti-
ons-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er-
zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem
Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine 
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen

Lebensräumen, 
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-

wasser, 
– Schädigung des Bodens. 
Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6
AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschä-
den an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten
oder geliehenen Grundstücken, soweit diese Grund-
stücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages er-
fasst sind.

4.11.2 Nicht versichert sind
4.11.2.1 Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversi-
cherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht
haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be -
hörd lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem
Umweltschutz dienen, abweichen.

4.11.2.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden
a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entste-
hen. 

b) für die der Versicherungsnehmer aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschaden-
haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat
oder hätte erlangen können.

4.11.3 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
4.11.4 Ausland

Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB und
Ziffer 4.9 dieser Besonderen Bedingungen und Risiko-
beschreibungen – im Umfang dieses Versicherungs-
vertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend
von Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 4.11.1 dieser Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen – auch
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g.
EU-Richtlinie nicht überschreiten.

4.12 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland gel-
tend gemacht werden
Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:



4.12.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kos ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekos ten, die dem Versicherer nicht selbst entste-
hen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.

4.12.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in
der Euro päischen Währungsunion gelegenen Geldin-
stitut angewiesen ist.

Ein Unternehmen der Generali Gruppe




